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Zusammenfassung von Pflichten und Verantwortlichkeiten

Umsetzung des § 9 GGVSE
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Merkblatt

Transportauftrag an den Transporteur

1. Sie übernehmen Transportaufträge, die Gefahrgüter enthalten können. Die
Vorschriften des ADR sind zu beachten.

2. Beim Verlader erhalten Sie entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen die
Beförderungs- und Begleitpapiere. Der Fahrer ist verpflichtet, Gefahrgüter nur mit
vollständig ausgefülltem Beförderungspapier zu übernehmen.

3. Mit der Übergabe der Ware erhalten die Fahrer auch Unfallmerkblätter. Der
Transporteur ist verpflichtet, die Fahrzeuge mit den in den Unfallmerkblättern
aufgeführten Gegenständen auszurüsten. Der Fahrer muß die Gegenstände mitführen
und zuständigen Personen auf Verlangen vorzeigen. Unfallmerkblätter werden in der
Sprache des Fahrers, der die Ware abholt, und in der amtlichen Sprache der
betroffenen Länder mitgegeben. Werden weitere Sprachen benötigt, sind diese
anzufordern.

4. Die Standardausrüstung bei Beförderungen oberhalb der Mengengrenzen
nach Rn. 10011 ADR besteht zur Zeit aus folgenden Gegenständen:

a) 1 passenden Unterlegkeil je Fahrzeug (entsprechend Reifengröße
und Fahrzeugmasse), bei Gliederzug und Sattelzug also mindestens 2 Unterlegkeile

b) 2 selbststehende Warnzeichen, z.B.
+ Warnkegel oder
+ Warndreiecke oder
+ Warnleuchten (wie bisher) (unabhängig von der Fahrzeugelektrik)

Hinweis: Nach StVZO ist über 3,5 t auf jeden Fall eine
Warnleuchte erforderlich (wenn das Fahrzeug in Deutschland zugelassen ist)

c) 1 Warnweste je Mitglied der Fahrzeugbesatzung

d) 1 Handlampe (Taschenlampe) je Mitglied der Fahrzeugbesatzung

+ handelsübliche Stabtaschenlampe (wenn Plane und Spriegel)
(bei gedeckten Fahrzeugen mit entzündbaren Flüssigkeiten und
brennbaren Gasen ex-geschützt, wenn die Taschenlampen im
Kastenwagen verwendet werden soll)

e) Bei toxischen Gasen (Buchstabe ”T” in der Klassifizierung, auch als
Kombination, z.B. ”TOC” zusätzlich geeigneten Fluchtfilter (Gasmaske))
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